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Regeste

Wehrpflichtersatzabgabe, Rechtsgleichheit, Art. 30 WPEG, Art. 40 WPEV; Art. 8 Abs. 3,
Art. 59 BV.In casu verspätete Einsprache, Nichteintreten der Vorinstanz korrekt; weder
Revisionsgründe noch Verstoss gegen das Gleichstellungsgesetz, nur Männer sind
wehrpflichtersatzabgabepflichtig.

Erwägungen

E. 1
des Bundesgesetzes über die Wehrpflichtersatzabgabe (WPEG; SR 661) können
Einspracheentscheide innert 30 Tagen nach der Eröffnung durch Beschwerde bei der
Kantonalen Rekurskommission angefochten werden. Gemäss § 56 Abs. 1 lit. c des Gesetzes
über die Gerichtsorganisation (BGS 125.12) beurteilt das Kantonale Steuergericht (KSG)
Beschwerden und Rekurse gegen Entscheide über öffentlich-rechtliche Abgaben an Bund,
Kanton und Gemeinden, namentlich auch über Wehrpflichtersatzabgaben. Die vorliegende
Beschwerde wurde form- und fristgerecht eingereicht. Das Steuergericht ist für die
Beurteilung sachlich zuständig. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2.1  Gemäss Art. 30
WPEG können Veranlagungsverfügungen und Verfügungen über die Befreiung von der
Ersatzpflicht innert 30 Tagen nach der Eröffnung durch schriftliche Einsprache bei der
Veranlagungsbehörde angefochten werden. Die Einsprache hat einen bestimmten Antrag zu
enthalten und die zu ihrer Begründung dienenden Tatsachen sind anzugeben. Ist gültig
Einsprache erhoben, so hat die Veranlagungsbehörde ihre Verfügung ohne Bindung an die
gestellten Anträge zu überprüfen. Der Einspracheentscheid ist zu begründen; er hat auf das
Beschwerderecht hinzuweisen. 2.2  Gemäss Art. 40 WPEV (Verordnung über die
Wehrpflichtersatzabgabe, SR 661.1) zieht die Veranlagungsbehörde oder die Rekursinstanz
eine rechtskräftige Verfügung oder einen rechtskräftigen Entscheid von Amtes wegen oder
auf Begehren eines Betroffenen in Revision, wenn neue erhebliche Tatsachen oder
Beweismittel vorgebracht werden; die Behörde aktenkundige erhebliche Tatsachen oder
bestimmte Begehren übersehen hat; die Behörde wesentliche Verfahrensgrundsätze,
insbesondere das Recht auf Akteneinsicht oder rechtliches Gehör, verletzt hat. Die Revision
ist hingegen ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er
bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen
können. 2.3  Tritt die Vorinstanz wie hier auf eine Einsprache nicht ein, bleibt es dem
Kantonalen Steuergericht verwehrt, die Sache materiell zu prüfen (vgl. Martin Zweifel et
al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 2. Aufl. 2018, § 24 N 18). Das Steuergericht
kann in diesem Fall nur prüfen, ob die Vorinstanz auf die Einsprache hätte eintreten müssen
oder ob diese zu Recht darauf nicht eingetreten ist. Kommt das Steuergericht zum Schluss,
dass richtigerweise auf das Rechtsmittel hätte eingetreten werden müssen, weist es die
Sache zu neuem Entscheid resp. zur Durchführung des ordentlichen Rechtsmittelverfahrens



an die Vorinstanz zurück. Der sich daraus ergebende Entscheid kann wiederum mit
Beschwerde oder Rekurs angefochten und zu diesem Zeitpunkt materiell gerichtlich
überprüft werden (KSG vom 19.12.2022, SGWPE.2022.3, E. 3.1). 3.1  Im konkreten Fall
wurden die umstrittenen Veranlagungsverfügungen für die Jahre 2018-2020 am 5. Juni
2020, 10. Juni 2021 und 27. Januar 2022 verschickt und offensichtlich anstandslos bezahlt.
Am 30. August 2022 erhob der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz "Beschwerde/Klage"
wegen Verstosses gegen das Gleichstellungsgesetz. Er verlangte die Rückzahlung aller
bisherigen Abgaben, die Befreiung von der Abgabepflicht und eine Entschädigung. Mit
Verfügung vom 12. September 2022 trat die Vorinstanz auf das Rechtsmittel wegen
Verspätung nicht ein. Darauf reichte der Beschwerdeführer beim Steuergericht Beschwerde
ein wegen Verstosses gegen das Gleichstellungsgesetz, ohne sich weiter zu den
Einspracheentscheiden zu äussern. 3.2  Die drei umstrittenen Veranlagungsverfügungen
wurden an den genannten Daten verschickt und auch zugestellt. Diese Verfügungen sind
rechtskräftig. Die entsprechenden Rechnungen wurden zudem ordnungsgemäss bezahlt.
Damit ist es offensichtlich und auch nicht bestritten, dass die Einsprachen nach der
diesbezüglichen 30-tägigen Frist verspätet erhoben wurden (vgl. oben, E. 2.1). Die
Vorinstanz ist daher zu Recht nicht auf die Einsprache eingetreten (oben, E. 2.3). 3.3 
Weiter sind Revisionsgründe nicht ersichtlich und wurden auch gar nicht geltend gemacht.
Den angeblichen Verstoss gegen das Gleichstellungsgesetz hätte der Beschwerdeführer
auch innerhalb der Rechtsmittelfrist geltend machen können (vgl. oben, E. 2.2). Eine
Revision der Einspracheentscheide kommt daher nicht in Frage. 3.4  Der Vollständigkeit
halber sei festgehalten, dass sich das Gleichstellungsgesetz (GlG, SR 151.1) auf die
Gleichstellung der Geschlechter vorab im Arbeitsverhältnis bezieht (vgl. Art. 2 ff. GlG).
Dieses Gesetz ist daher auf die hier streitige Wehrpflichtersatzabgabe nicht anwendbar.
Vermutlich beruft sich der Beschwerdeführer auf das verfassungsmässige
Gleichstellungsgebot von Art. 8 Abs. 3 BV (Bundesverfassung, SR 101), wonach Mann
und Frau gleichberechtigt sind. 3.5  Das Bundesgericht (BGer) hat sich in den Entscheiden
vom 21. Januar 2010 (2C_221/2009, E. 2.1) und vom 24. August 2017 (2C_1051/2016, E.
3.4) ausführlich mit der hier strittigen Thematik auseinandergesetzt und festgehalten, dass
Art. 59 BV betreffend Militär- und Ersatzdienst regelt, dass nur Männer
militärdienstpflichtig sind (vgl. Art. 59 Abs. 1 und 2 BV). Art. 59 BV geht dem allgemeinen
Art. 8 BV betreffend Rechtsgleichheit vor. Da nur Männer obligatorisch Militärdienst
leisten müssen, ist es auch korrekt, dass nur Männer ersatzabgabepflichtig werden, wenn sie
keinen Militärdienst oder zivilen Ersatzdienst leisten. Die Wehrpflichtersatzabgabe dient
der Dienstgerechtigkeit. Wer eine Ersatzabgabe leisten muss, ist gegenüber den Militär-
oder Zivildienstleistenden nicht diskriminiert (vgl. BGer vom 21.1.2020, a.a.O., E. 5 und
vom 24.8.2017, a.a.O., E. 2.2.3). Rechtsungleich gegenüber den Dienstleistenden wäre es
hingegen, wenn die nichtdienstleistenden Männer von der Ersatzpflicht befreit würden. Die
Schweizer Armee beruht auf dem Milizsystem. Wenn die Geschlechter in diesem Bereich
gleichgestellt werden müssten, müssten auch die Frauen obligatorisch Dienst leisten (vgl.
auch BGer vom 21.1.2010, a.a.O., E. 6 f.); dies verlangt der Beschwerdeführer aber nicht.
3.6  Die Beschwerde erweist sich nach dem Ausgeführten als unbegründet und ist somit
abzuweisen. 4.    Bei diesem Verfahrensausgang hat der unterliegende Beschwerdeführer
die Kosten zu tragen (Art. 31 Abs. 2 WPEG). Diese sind in Anwendung der §§ 3 und 150
des Gebührentarifs (BGS 615.11) auf CHF 810 festzusetzen (Grundgebühr: CHF 750;
Zuschlag: CHF 60). ****************
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